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Bedingungen fur Zahlungen mittels Lastschrift o

im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren

Fassung Oktober 2009

Fir Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfanger mittels SEPA-Basis-
Lastschrift Gber sein Konto bei der Sparkasse gelten folgende Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfanger ausgel6ster Zahlungsvor-
gang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Hohe des jeweiligen
Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfanger angegeben wird.

1.2 Entgelte

1.2.1 Entgelte fiir Verbraucher

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem "Preis- und Leis-
tungsverzeichnis".

Anderungen der Entgelte werden dem Kunden spatestens zwei Monate vor
dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der
Kunde mit der Sparkasse im Rahmen der Geschéftsbeziehung einen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart, kénnen die Anderungen auch
auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als
erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Anderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmi-
gungswirkung wird ihn die Sparkasse in ihrem Angebot besonders hinwei-
sen.

Werden dem Kunden Anderungen der Entgelte angeboten, kann er diese
Geschéaftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Anderungen auch fristios und kostenfrei kiindigen. Auf dieses Kiin-
digungsrecht wird ihn die Sparkasse in ihrem Angebot besonders hinweisen.

1.2.2 Entgelte fiir Kunden, die keine Verbraucher sind

Fiir Entgelte und deren Anderung fiir Zahlungen von Kunden, die keine
Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 17 Absatze
2 bis 6 AGB-Sparkassen.

1.3 Meldepflichten nach AuBenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat etwaige Meldepflichten nach dem AuRenwirtschaftsrecht zu
beachten.

1.4 AuBergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde-
moglichkeit

Fir die Beilegung von Streitigkeiten mit der Sparkasse kann sich der Kunde
an die im "Preis- und Leistungsverzeichnis" naher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 SEPA-Basis-Lastschrift
2.1 Aligemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens

Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde Uber die Spar-

kasse an den Zahlungsempfanger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets

des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums ("Single Euro Payments

Area", SEPA) bewirken. Zur SEPA gehoren die in der Anlage genannten

Staaten und Gebiete.

Fir die Ausfihrung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften muss

— der Zahlungsempfanger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-
Basis-Lastschriftverfahren nutzen und

— der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfanger das
SEPA-Lastschriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfanger 16st den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er

Uber seinen Zahlungsdienstleister der Sparkasse die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-

Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belas-

tungsbuchung auf seinem Konto von der Sparkasse die Erstattung des be-

lasteten Lastschriftbetrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen

Fir das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN' und den BIC2
der Sparkasse als seine Kundenkennung gegeniiber dem Zahlungsempfan-
ger zu verwenden, da die Sparkasse berechtigt ist, die Zahlung aufgrund
der SEPA-Basis-Lastschrift ausschliellich auf der Grundlage der ihr tber-
mittelten Kundenkennung auszufiihren. Die Sparkasse und die weiteren
beteiligten Stellen flihren die Zahlung an den Zahlungsempfanger anhand
der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfénger als dessen Kunden-
kennung angegebenen IBAN und BIC des Zahlungsempféngers aus.

2.1.3 Ubermittlung von Lastschriftdaten

Bei SEPA-Basis-Lastschriften kénnen die Lastschriftdaten Gber das Nach-
richtentibermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der
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Europaischen Union, in der Schweiz oder in den USA von dem Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempféngers an die Sparkasse weitergeleitet wer-
den.

2.2 SEPA-Lastschriftmandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfanger ein SEPA-Lastschriftmandat.

Damit autorisiert er gegeniber seiner Sparkasse die Einldsung von SEPA-

Basis-Lastschriften des Zahlungsempfangers. Das Mandat ist schriftlich

oder in der mit seiner Sparkasse vereinbarten Art und Weise zu erteilen.

In dem SEPA-Lastschriffmandat muissen die folgenden Erklarungen des

Kunden enthalten sein:

— Ermachtigung des Zahlungsempféangers, Zahlungen vom Konto des Kun-
den mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen, und

— Weisung an die Sparkasse, die vom Zahlungsempfanger auf sein Konto
gezogenen SEPA-Basis-Lastschriften einzuldsen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Angaben (Autorisierungsda-

ten) enthalten:

— Bezeichnung des Zahlungsempfangers,

— eine Glaubiger-ldentifikationsnummer,

— Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender Zahlun-
gen,

— Name des Kunden und

— seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Uber die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusétzli-

che Angaben enthalten.

Mit dem Einzug der letzten Lastschrift teilt der Zahlungsempfanger der Spar-

kasse des Kunden die Erledigung des SEPA-Lastschriftmandates mit.

2.2.2 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats

Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklarung gegen-
Uiber seiner Sparkasse widerrufen werden. Der Widerruf muss der Spar-
kasse schriftlich oder, wenn im Rahmen der Geschéaftsbeziehung der elek-
tronische Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Online-Banking), auf
diesem Wege zugehen. Der Widerruf wird ab dem auf den Eingang des Wi-
derrufs folgenden Geschaftstag gemal "Preis- und Leistungsverzeichnis"
wirksam. Der Widerruf muss zusétzlich auch gegenliber dem Zahlungsemp-
fanger erklart werden.

2.2.3 Zurlickweisung einzelner Lastschriften

Der Kunde kann der Sparkasse gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen
aus bestimmten SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfangers nicht
zu bewirken. Diese Weisung muss der Sparkasse bis spatestens zum Ende
des Geschaftstages gemaR "Preis- und Leistungsverzeichnis" vor dem im
Datensatz der Lastschrift angegebenen Falligkeitstag schriftlich oder, wenn
im Rahmen der Geschéftsbeziehung der elektronische Kommunikations-
weg vereinbart wurde (z. B. Online-Banking), auf diesem Wege zugehen.
Diese Weisung muss zusatzlich auch gegenliber dem Zahlungsempfanger
erklart werden.

2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-Last-
schriftmandats durch den Zahlungsempfanger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zah-
lungsempfénger. Dieser Ubernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige
zusatzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basis-
Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfanger
angegeben.

(2) Der Zahlungsempfanger Ubermittelt elektronisch den Datensatz zur Ein-
ziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines Zahlungs-
dienstleisters an die Sparkasse als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkorpert
auch die im SEPA-Lastschriftmandat enthaltene Weisung des Kunden an
die Sparkasse zur Einldsung der jeweiligen SEPA-Basis-Lastschrift (siehe
Nummer 2.2.1 Satz 2 und Satz 4). Fir den Zugang dieser Weisung verzich-
tet die Sparkasse auf die fiir die Erteilung des Mandats vereinbarte Form
(sieche Nummer 2.2.1 Satz 3).

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfangers wer-
den am im Datensatz angegebenen Falligkeitstag mit dem vom Zahlungs-
empfanger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet.
Fallt der Falligkeitstag nicht auf einen im "Preis- und Leistungsverzeichnis"
ausgewiesenen Geschéftstag der Sparkasse, erfolgt die Kontobelastung
am nachsten Geschaftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spatestens am zweiten Ge-
schaftstag gemal "Preis- und Leistungsverzeichnis" nach ihrer Vornahme
ruckgangig gemacht, wenn
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— der Sparkasse ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemaR Num-
mer 2.2.2 zugegangen ist,

— der Sparkasse eine Zurlickweisung der Lastschrift des Kunden gemaf
Nummer 2.2.3 zugegangen ist,

— der Kunde uber kein fiir die Einlésung der Lastschrift ausreichendes Gut-
haben auf seinem Konto oder (iber keinen ausreichenden Kredit verfiigt;
Teileinldsungen nimmt die Sparkasse nicht vor,

— die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen
keinem Konto des Kunden bei der Sparkasse zuzuordnen ist oder

— die Lastschrift nicht von der Sparkasse verarbeitbar ist, da im Lastschrift-
datensatz
® eine Glaubiger-ldentifikationsnummer fehlt oder fiir die Sparkasse er-

kennbar fehlerhaft ist,
® cine Mandatsreferenz fehlt,
® ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
® kein Falligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlésung von SEPA-Basis-Lastschriften

SEPA-Basis-Lastschriften sind eingeldst, wenn die Belastungsbuchung auf
dem Konto des Kunden nicht spatestens gemal Nummer 2.4.1 Absatz 2
riickgangig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung Uber die Nichtausfiihrung oder Rickgangigmachung
der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlésung

Uber die Nichtausfiihrung oder Riickgédngigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlésung ei-
ner SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Sparkasse den
Kunden unverziiglich, spatestens bis zu der gemal Nummer 2.4.4 verein-
barten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem fiir Kontoinformationen
vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Sparkasse, soweit mdglich,
die Griinde sowie die Moglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtaus-
fuhrung, Rickgangigmachung oder Ablehnung gefiihrt haben, berichtigt
werden kénnen.

Fir die Unterrichtung Uber eine berechtigte Ablehnung berechnet die Spar-
kasse das im "Preis- und Leistungsverzeichnis" ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausflihrung der Zahlung

(1) Die Sparkasse ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem
Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift des Zahlungsemp-
fangers belastete Lastschriftbetrag spatestens innerhalb der im "Preis- und
Leistungsverzeichnis" angegebenen Ausfiihrungsfrist beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfangers eingeht.

(2) Die Ausfuhrungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebe-
nen Falligkeitstag. Fallt dieser Tag nicht auf einen Geschaftstag geman
"Preis- und Leistungsverzeichnis" der Sparkasse, so beginnt die Ausflh-
rungsfrist am darauffolgenden Geschaftstag.

(3) Die Sparkasse unterrichtet den Kunden Uber die Ausfiihrung der Zah-
lung auf dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der verein-
barten Haufigkeit.

2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der
Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Sparkasse ohne Angabe von
Griinden die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.
Etwaige Zahlungsanspriiche des Zahlungsempféngers gegen den Kunden
bleiben hiervon unberiihrt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der
jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine Genehmi-
gung des Kunden unmittelbar gegeniiber der Sparkasse autorisiert worden
ist.

(3) Erstattungsanspriiche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehler-
haft ausgefiihrten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Sparkasse
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen.
Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Last-
schriftbetrag unverziiglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder
auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autori-
sierte Zahlung befunden hatte.

2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfiihrung von autori-
sierten Zahlungen

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiihrung einer autori-
sierten Zahlung kann der Kunde von der Sparkasse die unverziigliche und
ungekirzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die
Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des
Kunden belastet, bringt die Sparkasse dieses wieder auf den Stand, auf
dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgefiihrten Zah-
lungsvorgang befunden hatte.

(2) Der Kunde kann uber den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Spar-
kasse die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Spar-

kasse ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus-
flilhrung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des
Kunden belastet hat.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausfiihrung darin, dass der Zahlungsbetrag beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers nach Ablauf der Ausfiih-
rungsfrist gemal Nummer 2.4.4 eingegangen ist (Verspéatung), sind die An-
spriiche nach den Abséatzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch
die Verspatung ein Schaden entstanden, haftet die Sparkasse nach Num-
mer 2.6.3, bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer 2.6.4.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgefuhrt, wird die
Sparkasse auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden Uber das Ergebnis unterrichten.

2.6.3 Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfiihrung einer autorisierten Zah-

lung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der

Sparkasse einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 2.6.1 und

2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse die

Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Sparkasse hat hierbei ein

Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fallt,

wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuld-

haftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt

sich nach den Grundsétzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang

Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betrags-

maRige Haftungsgrenze gilt nicht

— flir nicht autorisierte Zahlungen,

— bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Sparkasse,

— fiir Gefahren, die die Sparkasse besonders (ibernommen hat, und

— fir den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Ver-
braucher ist.

2.6.4 Schadensersatzanspriiche von Kunden, die keine Verbraucher sind,
bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgefiihrten autori-
sierten Zahlungen oder bei nicht autorisierten Zahlungen

Abweichend von den Erstattungsanspriichen in Nummer 2.6.2 und Scha-

densersatzanspruchen in Nummer 2.6.3 haben Kunden, die keine Verbrau-

cher sind, neben etwaigen Anspriichen aus Auftragsrecht nach § 667 Bir-
gerliches Gesetzbuch (BGB) und ungerechtfertigter Bereicherung nach

§§ 812ff. BGB, lediglich Schadensersatzanspriiche nach MaRlgabe folgen-

der Regelungen:

— Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgefiihrten auto-
risierten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der Kunde,
der kein Verbraucher ist, von der Sparkasse den Ersatz des hierdurch
entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen haben.

— Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Hohe nach auf den Last-
schriftbetrag zuziiglich der von der Sparkasse in Rechnung gestellten
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltend-
machung von Folgeschaden handelt, ist der Anspruch auf hdchstens
12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschréankungen gelten
nicht fiir Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit der Sparkasse und fiir Gefah-
ren, die die Sparkasse besonders Gbernommen hat.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Sparkasse nach den Nummern 2.6.2 bis 2.6.4 ist aus-

geschlossen,

— wenn die Sparkasse gegeniiber dem Kunden nachweist, dass der Zah-
lungsbetrag rechtzeitig und ungekirzt beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfangers eingegangen ist, oder

— soweit die Zahlung in Ubereinstimmung mit der vom Zahlungsempféanger
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfangers
ausgefihrt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Sparkasse je-
doch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mdglichkeiten darum be-
muht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Fir diese Wiederbeschaf-
fung berechnet die Sparkasse das im "Preis- und Leistungsverzeichnis"
ausgewiesene Entgelt.

(2) Anspriiche des Kunden nach den Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und Einwen-

dungen des Kunden gegen die Sparkasse aufgrund nicht oder fehlerhaft

ausgeflihrter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind
ausgeschlossen, wenn der Kunde die Sparkasse nicht spatestens 13 Mo-
nate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft
ausgeflihrten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt
nur, wenn die Sparkasse den Kunden liber die Belastungsbuchung der Zah-
lung entsprechend dem fiir Kontoinformationen vereinbarten Weg spates-
tens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat;
anderenfalls ist fir den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maRgeblich.

Schadensersatzanspriiche nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch nach

Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an

der Einhaltung dieser Frist verhindert war.



114 248.000 (Fassung Okt. 2009) - (V2)

Deutscher Sparkassenverlag
Urheberrechtlich geschiitzt

Bedingungen fiir Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 3

(3) Anspriiche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch

begriindenden Umstande

— auf einem ungewdhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf
das die Sparkasse keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kdnnen, oder

— von der Sparkasse aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
flihrt wurden.

Anlage: Liste der zu SEPA gehoérenden Staaten und Gebiete

1 Staaten des Européischen Wirtschaftsraums (EWR)

1.1 Mitgliedstaaten der Europadischen Union
Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nieder-

lande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Koénigreich von
GrofRbritannien und Nordirland sowie Zypern.

1.2 Weitere Staaten
Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 Sonstige Staaten und Gebiete
Mayotte, Monaco, Schweiz sowie Saint-Pierre und Miquelon.

" International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).






	InstDaten: Stadtsparkasse München



